
Keine Aushändigung sensibler Gesundheitsdaten an die Polizei! 
Stoppt die Diskriminierung per Gesetz von Menschen mit psychiatrischen Diagnosen 
in Niedersachsen 
 
Niedersachsen plant unter Rot-Grün derzeit eine verschärfte Neufassung des PsychKHG (Niedersächsisches 
Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke). Der Gesetzentwurf soll in Kürze im 
Landtag beschlossen werden. Es bedeutet das Ende der ärztlichen Schweigepflicht und stellt Menschen mit 
psychiatrischen Diagnosen unter Generalverdacht. 
 
Laut Gesetzentwurf (Drs. 19/9722, § 38) sollen Gesundheitseinrichtungen auf Verdacht sensible 
Gesundheitsdaten von Menschen mit psychiatrischen Diagnosen an Polizeibehörden weitergeben. Diese 
umfassen den Gesundheitszustand und das Krankheitsbild, den Behandlungsverlauf sowie 
Behandlungsinhalte (Abs. 1-3). Als Voraussetzung reichen Anhaltspunkte, dass eine Person zu einer 
erheblichen Gefahr für andere werden könnte. Konkret geht es um drei Stufen, nach denen Kliniken und 
sozialpsychiatrische Dienste Daten an die örtliche Polizei übermitteln können, sollen oder letztendlich sogar 
müssen (Abs. 3). 
Der Vorgang ist Teil eines bundesweiten Vorstoßes von Regierungen und Sicherheitsbehörden gegen 
Menschen mit psychiatrischen Diagnosen. Er geht zurück auf die Forderung nach einem Register für 
"psychisch kranke Gefährder" von CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, vorgeblich zur Verhinderung 
möglicher Gewalttaten. Damit werden Personen pauschal zum Sicherheitsrisiko erklärt, die ihrerseits 
besonders vulnerabel sind. Derartige Prognosen einer potentiellen „drohenden“ Gefahr haben in den letzten 
Jahren bereits Einzug in die Polizeigesetze gehalten und haben zu einer besorgniserregenden Vorverlagerung 
polizeilicher Befugnisse geführt. 
 
Zwar wird nach massiver Kritik der Begriff "Register" von Politiker*innen inzwischen vermieden, doch 
stellt die jetzt geplante verpflichtende Meldung und Aushändigung von persönlichen Gesundheitsdaten an 
Polizeibehörden faktisch weiterhin die zentrale Erfassung von vulnerablen Personen dar.  
 
Das Niedersächsische Vorgehen ist Teil eines generellen Trends hin zu einer zunehmend abwertenden, 
behindertenfeindlichen Politik. Mit dem bundesweiten Vorstoß gegen Menschen in psychischen Krisen und 
mit psychiatrischen Diagnosen wird auf althergebrachte Vorurteile zurückgegriffen, nach denen diese 
Menschen als unberechenbar und potentiell gefährlich gelten. Diese Vorurteile werden schamlos zur 
Durchsetzung sicherheitspolitischer Verschärfungen benutzt und befeuert. Doch weisen Menschen in 
psychischen Ausnahmezuständen selbst ein erhöhtes Risiko auf, physische Gewalt zu erfahren. Immer 
wieder kommt es zu Todesfällen infolge polizeilicher Einsätze. 
 
In mehreren Bundesländern werden gerade ähnliche Gesetzesvorhaben vorangetrieben, parallel durchforsten 
Polizeibehörden ihre Datenbanken nach ihnen verdächtig erscheinenden Personen. Alle Personen, die dort 
jetzt schon mit dem Vermerk „Psychische und Verhaltensstörung“ (PSYV) gelistet sind, werden aktuell 
polizeilich überprüft. Niedersachsen hat außerdem über den Bundesrat eine bundesweite Initiative 
angestoßen, den Austausch von Gesundheitsdaten zu erleichtern und Gesetze anzupassen.  
Während damit mehr und mehr Ressourcen in Maßnahmen der Kontrolle gesteckt werden, müssen wir 
beobachten, wie Gelder für soziale und gesundheitliche Belange empfindlich zusammengestrichen werden. 
Damit werden die vielfältigen Ursachen für psychische Krisen in unserer Gesellschaft nicht behoben. Soziale 
Fragen werden sicherheitspolitisch beantwortet, ein fataler Fehler. 
 
Diese Vernetzung von Erkenntnissen  zwischen Sicherheits-, Gesundheits-, Waffen- und anderen Behörden 
geschieht vor dem Hintergrund der möglichen behördlichen Nutzung automatisierter Datenanalysen wie 
"Palantir". Der häufig geäußerte Verweis auf die Konsequenzen aus den gesammelten Patientenakten von 
Menschen in psychiatrischen Einrichtungen während des Nationalsozialismus ist vor diesem Hintergrund als 
ernste Warnung zu verstehen. 
 


